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Von Karl-Hermann Kandler

Jesus Christus hat Schuld un!: Vergebung ın den Mittelpunkt seiner Verkündi-
gug gestellt.“ Er hat selner Kirche die Aufgabe erteilt, Menschen ihre Sünden

vergeben der auch Siıe behalten un: ZWäal 1M Namen Gottes, der
höchsten Autorität: „Welchen ihr die Süunden erlasst, denen sind s1ie erlassen,
und welchen ihr sie behaltet, denen sind s1ie behalten“ Joh Um 1es
tun können, gab seinen Jungern den Heiligen Geist. 1e können Süunden
nicht 1M eigenen Namen, nicht in eigener Vollmacht vergeben. ie können 6cs
1U 1M Namen Jesu Christi {u  3 Das unterscheidet Beichte grundlegend VOIN
aller Psychotherapie, die ohl Schuld und Versagen blofßlegen, aber eben nicht
vergeben annn

Zunächst gab 1ın der Christenheit die Öffentliche Beichte Vonmn Christen, die
schwerwiegende Sunden begangen hatten. Man Wal überzeugt, ass 1U die
Möglichkeit einer einmaligen Vergebung bestand, VOI em 1M Hebrä-
erbrief ff.) im Jahrhundert kam das wiederholbare nichtöftfentliche
Geständnis VOon Schuld VOT einem Geistlichen auf mıiıt dem Ziel, Vergebung

erlangen. Diese Beichte wurde zuerst 1mM Mönchtum geübt Sie wurde ann
auch Laien ermöglicht. iIm Verlaufdes Mittelalters wurden für die Geistlichen
Frageschemata, 5SO$ Beichtspiegel, erarbeitet, den Beichtenden das (Jewis-
SCH schärfen. Gleichzeitig wurden Bufßstrafen festgelegt, die sogenannte
Taritbuße. Das Vierte Laterankonzil 1215 legte fest, ass jeder Christ wen1gs-
tens einmal 1mM Jahr Beichte abzulegen habe Gefordert wurde dabei die 'oll-
ständigkeit der Aufzählung begangener Sünden. Die Beichtspiegel ollten dem
Christen das Erkennen seiner Süunden erleichtern. Die Bußleistungen wurden
ann 1MmM spaten Mittelalter verbunden mıt der Ablasspraxis, INan konnte
die Bußleistungen durch Geldzahlungen blösen un! sich bzw. später
Verstorbene somıit VOT dem Fegefeuer retten, eın Gedanke der 1mM 13 Jahr-
hundert aufgekommen WAaäl;, aber biblisch nicht begründet werden ann. Das

Jahrhundert Warlr eine Von Frömmigkeit zutiefst geprägte Zeit, aber 605 Wäal
eine Frömmigkeit voller ngs un! Selbstzweifel, ob INa den Ansprüchen

Vortrag VOT der Regionalgruppe Freiberg der Luther-Gesellschaft 21 April 2015. Der ext
wurde gekürzt und überarbeitet.
Angesichts der vielfältigen Literatur Ihema Beichte se1l NUur hingewiesen auf: eier Zim-
merling, Beichte. (Jottes VErITgESSENES Angebot, Leipzig Verwlesen wird uch aufartın
Ohst, Art Beichte, 11 Kirchengeschichtlich, 1N: RGiG?* 1, Tübingen 1998, 1221
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Das vergessene Sakrament
Beichte bei Luther und in der Lutherischen Kirche1 

Von Karl-Hermann Kandier

I.

Jesus Christus hat Schuld und Vergebung in den Mittelpunkt seiner Verkündi- 
gung gestellt.2 Er hat seiner Kirche die Aufgabe erteilt, Menschen ihre Sünden 
zu vergeben oder auch sie zu behalten -  und zwar im Namen Gottes, d. h. der 
höchsten Autorität: ״Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, 
und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten“ (Joh 20,23). Um dies 
tun zu können, gab er seinen Jüngern den Heiligen Geist. Sie können Sünden 
nicht im eigenen Namen, nicht in eigener Vollmacht vergeben. Sie können es 
nur im Namen Jesu Christi tun. Das unterscheidet Beichte grundlegend von 
aller Psychotherapie, die wohl Schuld und Versagen bloßlegen, aber eben nicht 
vergeben kann.

Zunächst gab es in der Christenheit die öffentliche Beichte von Christen, die 
schwerwiegende Sünden begangen hatten. Man war überzeugt, dass nur die 
Möglichkeit zu einer einmaligen Vergebung bestand, so vor allem im Hebrä- 
erbrief (10,26 ff.). Im 4. Jahrhundert kam das wiederholbare nichtöffentliche 
Geständnis von Schuld vor einem Geistlichen auf mit dem Ziel, Vergebung 
zu erlangen. Diese Beichte wurde zuerst im Mönchtum geübt. Sie wurde dann 
auch Laien ermöglicht. Im Verlauf des Mittelalters wurden für die Geistlichen 
Frageschemata, sog. Beichtspiegel, erarbeitet, um den Beichtenden das Gewis- 
sen zu schärfen. Gleichzeitig wurden Bußstrafen festgelegt, die sogenannte 
Tarifbuße. Das Vierte Laterankonzil 1215 legte fest, dass jeder Christ wenigs- 
tens einmal im Jahr Beichte abzulegen habe. Gefordert wurde dabei die Voll- 
ständigkeit der Aufzählung begangener Sünden. Die Beichtspiegel sollten dem 
Christen das Erkennen seiner Sünden erleichtern. Die Bußleistungen wurden 
dann im späten Mittelalter verbunden mit der Ablasspraxis, d.h. man konnte 
die Bußleistungen durch Geldzahlungen ablösen und sich bzw. später sogar 
Verstorbene somit vor dem Fegefeuer retten, ein Gedanke der im 13. Jahr- 
hundert aufgekommen war, aber biblisch nicht begründet werden kann. Das 
15. Jahrhundert war eine von Frömmigkeit zutiefst geprägte Zeit, aber es war 
eine Frömmigkeit voller Angst und Selbstzweifel, ob man den Ansprüchen

1 Vortrag vor der Regionalgruppe Freiberg der Luther-Gesellschaft am 21. April 2015. Der Text 
wurde gekürzt und überarbeitet.

2 Angesichts der vielfältigen Literatur zum Thema Beichte sei nur hingewiesen auf: Peter Zim-
merlingy Beichte. Gottes vergessenes Angebot, Leipzig 22014. Verwiesen wird auch auf Martin
Ohsty Art. Beichte, II. Kirchengeschichtlich, in: RGG41, Tübingen 1998,1221 f. (Lit.).
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des Glaubens {un wuürde. Bekannt ıst der Ablassprediger Johann Tetzel
AUS Pırna. Er Wäal zweimal In Freiberg, wobei eım ersten Mal reichlich /u-
spruch fand 507 erlöste er „innerhalb ZWCY agen 2000 Gülden In der Stadt”,
beim zweıten Mal aber 517

„hat ihm wol als UVOo nıcht glücken wollen also gar / da{ß nıcht allein wenig
Personen seiner geachtet sondern auch die Bergleute ihn beschimpffen sich
terstanden un: verlauten lassen das gesamlete Ablassgeld ihm gal abzunehmen,
efßswegen el bald fortgewandert. 3

Das Wal urz ach Veröffentlichung VOIN Luthers 05 Thesen.

I17

Bekanntlich hat die Ablasspraxis den Anstofß ZU!T Reformation der Kirche
gegeben, als deren Begiınn Luthers Ablassthesen VO Oktober 517/ gelten.
In ihnen Sag „Es scheint weder Uurc Gründe der Vernunft och der
Heiligen Schrift erwliesen se1IN, ass Seelen 1ImM Fegefeuer außerhalb eines
Status VOon Verdienst oder Liebeswachstum sind“ (Ihese 18) b7zw „Es irren
daher diejenigen Ablassprediger, die da Sagchl, ass eın Mensch durch Ablässe
des Papstes VOINN jeder Strafe gelöst un TT wird“ ese 21).“ Vor allem
betonte Luther, ass „Jene verdammt werden, die glauben, sich durch Ablass-
briefe ihres Heils versichert haben“ ese 32).° Er War davon überzeugt,
ass durch den Ablasshandel die Christen betrogen werden. Nur durch eue
un Buße könnte eın Christ Vergebung erlangen, die allein ott schenken
ann ese 37)

Luther hat die Beichte, VOT allem die Einzelbeichte, hoch geschätzt. Er hält
s$1E für ‚nütze ; INan soll Sie nıcht verachten. Er Sagl „Ich 11] MIr die eim-
liche Beichte nicht nehmen lassen. Ich 111 auch niemand dazu zwingen oder
CZWUNSCH haben, sondern s1e einem jeglichen frei anheimstellen.“ Er ıst da-
VOoNn überzeugt, ass Vergebung nicht 11UT nach der Einzelbeichte erfolgt, SO11-

ern „WIT haben viel] Absolution 1M Evangelium un sınd reichlich durch viele
Iröstungen überschülttet. DiIiese Iröstungen sollen WIT nicht verachten.” SO
bekräftigt CT In der „Kurzen Vermahnung ZUr Beichte  da  , die CI seınem Grofßen
Katechismus beigegeben hat,’ ass mehrere Formen der Beichte un: DSO-

Andreas Möller, lheatri Freibergensis Chronicl, Pars posteri10r, Freiberg 1653, 153 1/0
Zatiert ach der deutschen Übersetzung 1N: Martin-Luther. Lateinisch-deutsche Studienaus-
gabe, Christusglaube un! Rechtfertigung, hg. VON Johannes Schilling, Leipzig 2006,
A.a.QO.,

111, 63 (Predigt Vo Marz ın der Übersetzung VO  3 urt Aland, Lutherlexikon,
Berlin 1956,

L, 233-238; Dıie Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kırche. Vollstän-
dige Neuedition, hg VO  »3 Irene Dingel BSELK]; Göttingen 2015, 811 Zıtate ach Unser
Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, bearb. VO:  3 Horst-Georg
Pöhlmann, Gütersloh 764-7/7U; uch INn Luthers Sermon VOo  3 der Beichte, 15, 484
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des Glaubens genug tun würde. Bekannt ist der Ablassprediger Johann Tetzel 
aus Pirna. Er war zweimal in Freiberg, wobei er beim ersten Mal reichlich Zu- 
spruch fand. 1507 erlöste er ״innerhalb zwey Tagen 2000. Gülden in der Stadt“, 
beim zweiten Mal aber -  1517 -

 hat es ihm so wol als zuvor nicht glücken wollen / also gar / daß nicht allein wenig״
Personen seiner geachtet / sondern auch die Bergleute ihn zu beschimpffen sich un- 
terstanden / und verlauten lassen / das gesamlete Ablassgeld ihm gar abzunehmen, 
deßwegen er bald fortgewandert.“3

Das war kurz nach Veröffentlichung von Luthers 95 Thesen.

II

Bekanntlich hat die Ablasspraxis den Anstoß zur Reformation der Kirche 
gegeben, als deren Beginn Luthers Ablassthesen vom 31. Oktober 1517 gelten. 
In ihnen sagte er: ״Es scheint weder durch Gründe der Vernunft noch der 
Heiligen Schrift erwiesen zu sein, dass Seelen im Fegefeuer außerhalb eines 
Status von Verdienst oder Liebeswachstum sind“ (These 18) bzw. ״Es irren 
daher diejenigen Ablassprediger, die da sagen, dass ein Mensch durch Ablässe 
des Papstes von jeder Strafe gelöst und errettet wird“ (These 21).4 Vor allem 
betonte Luther, dass ״jene verdammt werden, die glauben, sich durch Ablass- 
briefe ihres Heils versichert zu haben“ (These 32).5 Er war davon überzeugt, 
dass durch den Ablasshandel die Christen betrogen werden. Nur durch Reue 
und Buße könnte ein Christ Vergebung erlangen, die allein Gott schenken 
kann (These 37).

Luther hat die Beichte, vor allem die Einzelbeichte, hoch geschätzt. Er hält 
sie für ״nütze“; man soll sie nicht verachten. Er sagt: ״Ich will mir die heim- 
liehe Beichte nicht nehmen lassen. Ich will auch niemand dazu zwingen oder 
gezwungen haben, sondern sie einem jeglichen frei anheimstellen.“ Er ist da- 
von überzeugt, dass Vergebung nicht nur nach der Einzelbeichte erfolgt, son- 
dern ״wir haben viel Absolution im Evangelium und sind reichlich durch viele 
Tröstungen überschüttet. Diese Tröstungen sollen wir nicht verachten.“6 So 
bekräftigt er in der ״Kurzen Vermahnung zur Beichte“, die er seinem Großen 
Katechismus beigegeben hat,7 dass es mehrere Formen der Beichte und Abso­

3 Andreas Möller, Theatri Freibergensis Chronici, pars posterior, Freiberg 1653,153.170.
4 Zitiert nach der deutschen Übersetzung in: Martin-Luther. Lateinisch-deutsche Studienaus- 

gäbe, Bd 2: Christusglaube und Rechtfertigung, hg. von Johannes Schilling, Leipzig 2006, 5.
5 A.a.O., 7.
6 WA 10 III, 63 (Predigt vom 16. März 1522) in der Übersetzung von Kurt Aland, Lutherlexikon, 

Berlin 1956, 39.
7 WA 30 I, 233-238; Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollstän- 

dige Neuedition, hg. von Irene Dingel [BSELK], Göttingen 2015,1158-1162; Zitate nach: Unser 
Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, bearb. von Horst-Georg 
Pöhlmann, Gütersloh 31991, 764-770; auch in Luthers Sermon von der Beichte, WA 15, 484.
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lution gibt Besonders wichtig ist ihm das Vaterunser: „Das Vaterunser
ist nichts anderes als eine solche Beichte.“ ber w1e WIr 1mM Vaterunser in
der fünften Bıtte beten „Vergib u1ls unsere Schuld, WwI1e auch WITr vergeben
uUuNnseren Schuldigern gilt 1es auch Von der Absolution „Gott ıll keinem
gnädig sein och Sünde vergeben, vergebe enn seinem Nächsten auch.“
Neben das Vaterunser die Beichte, die jeder Christ seinem Nächsten
gegenüber ablegt: „Wir sollen uns untereinander unseTre Schuld beichten und
vergeben, ehe WIr VOT (Gott kommen und ih Vergebung bitten.“ Er betont
bei der Beichte immer wieder den großen Irost:

„Wenn 1U  — eın Herz da ist, das se1ıne un: und Irost begehrt, hat e hier
ine gewisse Zuflucht: da und hört es (rottes Wort,; indem Gott einen durch
einen Menschen VON seınen Sünden entbindet und losspricht.“

Weiter betont die beiden Wesensbestandteile der Beichte, näamlich das Süun-
denbekenntnis und, jel wichtiger, die Absolution, die Vergebung durch (Gott
‚Durch das Wort, das dem Menschen in den Mund gelegt wird, spricht (Jott
mich los VoOnNn meınen Sünden:;: und das ist auch das Vornehmste und Edelste,
Was die Beichte ieblich und tröstlich macht.“ Das ist darum auch der Grund,

Luther iıIimmer wieder azu aufruft beichten:
„DdO lehren WIT NUN, Wäas für eın vortreffliches, köstliches und tröstliches Ding 6$
die Beichte st, und ermahnen dazu, moöge dieses Gut nicht verachten 1m
Blick auf unsere große Not.“

Wenn Luther auch jeden ‚wang Zur Beichte WAaäT, urteilt er doch, 6S
sel1 keiner eın Christ und solle auch das heilige Abendmahl nicht empfangen,
wenn verachtet, WwWas eın Christ verachten soll Wer eın rechter Christ ist,
der verlangt ach der Beichte und {ut Buße Dabei verbindet Luther Beichte
und Taufe miteinander. Er ausdrücklich die Buße das „dritte AaKra-
ment ,  e s1e sel „doch eigentlich nichts anderes als die Taufe”. Und Buße, die VOT
(Gott geschieht, ist die eue 1M Herzen.

Luther hat mehrere Beichtvermahnungen verfasst, die eine ist der zweıten
Auflage seines Kleinen Katechismus, eine andere seinem Großen Katechis-
INUuUS beigegeben. In diesen Zusammenhang gehört das bekannte Beichtgebet:
„Ich elender, sündiger ensch “

Ausführlich behandelt el Bufße und Beichte auch in seinen Schmalkaldi-
schen rüßkelin, die gleichfalls den lutherischen Bekenntnisschriften gehö-
re  S uch 1er wetitert die alsche Bußpraxis der Papstanhänger. Vor
em wendet CT sich ihre Einschätzung der Erbsünde und ihre Aufftas-
Sun$ VO freien Willen, WwWom1ı1 siıe die natürlichen Kräfte des Menschen VÖöl-
lig falsch bestimmen. Es geht nicht darum, alle Sünden aufzuzählen, sondern
ass WIr uns VOI Gjott adikal als Sünder erklären. Denn wWCeNn WITr eil
von unserer Sündenaufzählung und VO  —; den Von den Priestern geforderten
Genugtuungsleistungen abhängig machen, ann ist Christus und seın Opfer

48, 275; vgl (s. Änm 886; Unser Glaube (S. Änm. 555
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lution gibt. Besonders wichtig ist ihm das Vaterunser: ״Das ganze Vaterunser 
ist nichts anderes als eine solche Beichte.“ Aber so wie wir im Vaterunser in 
der fünften Bitte beten: ״Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigem“, so gilt dies auch von der Absolution. ״Gott will keinem 
gnädig sein noch Sünde vergeben, er vergebe denn seinem Nächsten auch.“ 
Neben das Vaterunser setzt er die Beichte, die jeder Christ seinem Nächsten 
gegenüber ablegt: ״Wir sollen uns untereinander unsere Schuld beichten und 
vergeben, ehe wir vor Gott kommen und ihn um Vergebung bitten.“ Er betont 
bei der Beichte immer wieder den großen Trost:

 Wenn nun ein Herz da ist, das seine Sünde fühlt und Trost begehrt, so hat es hier״
eine gewisse Zuflucht; da findet und hört es Gottes Wort, indem Gott einen durch 
einen Menschen von seinen Sünden entbindet und losspricht.“

Weiter betont er die beiden Wesensbestandteile der Beichte, nämlich das Sün- 
denbekenntnis und, viel wichtiger, die Absolution, die Vergebung durch Gott: 
 Durch das Wort, das dem Menschen in den Mund gelegt wird, spricht Gott״
mich los von meinen Sünden; und das ist auch das Vornehmste und Edelste, 
was die Beichte lieblich und tröstlich macht.“ Das ist darum auch der Grund, 
warum Luther immer wieder dazu aufruft zu beichten:

 So lehren wir nun, was für ein vortreffliches, köstliches und tröstliches Ding es um״
die Beichte ist, und ermahnen dazu, man möge dieses teure Gut nicht verachten im 
Blick auf unsere große Not.“

Wenn Luther auch gegen jeden Zwang zur Beichte war, so urteilt er doch, es 
sei keiner ein Christ und solle auch das heilige Abendmahl nicht empfangen, 
wenn er verachtet, was kein Christ verachten soll. Wer ein rechter Christ ist, 
der verlangt nach der Beichte und tut Buße. Dabei verbindet Luther Beichte 
und Taufe miteinander. Er nennt ausdrücklich die Buße das ״dritte Sakra- 
ment“, sie sei ״doch eigentlich nichts anderes als die Taufe“. Und Buße, die vor 
Gott geschieht, ist die Reue im Herzen.

Luther hat mehrere Beichtvermahnungen verfasst, die eine ist der zweiten 
Auflage seines Kleinen Katechismus, eine andere seinem Großen Katechis- 
mus beigegeben. In diesen Zusammenhang gehört das bekannte Beichtgebet: 
Ich armer, elender, sündiger Mensch .. .“.8״

Ausführlich behandelt er Buße und Beichte auch in seinen Schmalkaldi- 
sehen Artikeln, die gleichfalls zu den lutherischen Bekenntnisschriften gehö- 
ren. Auch hier wettert er gegen die falsche Bußpraxis der Papstanhänger. Vor 
allem wendet er sich gegen ihre Einschätzung der Erbsünde und ihre Auffas- 
sung vom freien Willen, womit sie die natürlichen Kräfte des Menschen völ- 
Hg falsch bestimmen. Es geht nicht darum, alle Sünden aufzuzählen, sondern 
dass wir uns vor Gott radikal als Sünder erklären. Denn wenn wir unser Heil 
von unserer Sündenaufzählung und von den von den Priestern geforderten 
Genugtuungsleistungen abhängig machen, dann ist Christus und sein Opfer

8 WA 48,275; vgl. BSELK (s. Anm. 7), 886; Unser Glaube (s. Anm. 7), 555.
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Kreuz überflüssig. Vielmehr „Wer bekennt, da{(ß es ihm Sünde Ist,
der fa{lßt alle Sunde zusammen.“ Darum ann keine Beichte falsch sSein. Fben-

„kann die Genugtuung auch nıcht UungeWIlss sSeIN: enn S1e ist nicht
ungewIl1sses, sundliches Werk, sondern das Leiden un: Blut des unschuldigen
‚LämmleinI/s| Gottes, das der Welt Suüunde e“  trägt‘. Evangelische Buße ıst eın
ständiger Kampf des Getauften die Sunde kraft des uns gegebenen He!1-
ligen (Geistes. Er schlie{(ßt diesen Artikel mıiıt dem Wort AauUus 1 Joh „Wenn WITr
’WIT haben keine Sünde, lügen WITF, un: Gottes Wahrheit ist nıcht In
uns  < Darum besteht CT darauf, ass „INan offenkundige, halsstarrige Süunder
nıcht ZU Sakrament oder anderer Gemeinschaft der Kirchen kommen lässt,
bis s1e sich bessern un!: die Sunde meiden“.?

In seıner vorletzten Predigt VO Februar 1546 Sagl Luther, dabei die
(Ginadenmuttel Wort,; 1aufe, Abendmahl un: Absolution zusammenneh-
mend: „Ich wei{fß Ja, da{ß C gewifß Gottes Wort Ist,Das vergessene Sakrament  27  am Kreuz überflüssig. Vielmehr: „Wer bekennt, daß alles an ihm Sünde ist,  der faßt alle Sünde zusammen.“ Darum kann keine Beichte falsch sein. Eben-  so „kann die Genugtuung auch nicht ungewiss sein; denn sie ist nicht unser  ungewisses, sündliches Werk, sondern das Leiden und Blut des unschuldigen  ‚Lämmlein([s] Gottes, das der Welt Sünde trägt‘“. Evangelische Buße ist ein  ständiger Kampf des Getauften gegen die Sünde kraft des uns gegebenen Hei-  ligen Geistes. Er schließt diesen Artikel mit dem Wort aus 1Joh „Wenn wir  sagen, wir haben keine Sünde, so lügen wir, und Gottes Wahrheit ist nicht in  uns.“ Darum besteht er darauf, dass „man offenkundige, halsstarrige Sünder  nicht zum Sakrament oder anderer Gemeinschaft der Kirchen kommen lässt,  bis sie sich bessern und die Sünde meiden“.?  In seiner vorletzten Predigt vom 7. Februar 1546 sagt Luther, dabei die  Gnadenmittel Wort, Taufe, Abendmahl und Absolution zusammenneh-  mend: „Ich weiß ja, daß es gewiß Gottes Wort ist, ... da Gott mit mir redet,  mich tauft, mich speist [im Abendmahl] und mir selbst die Hände auf den  Kopf legt und mich von Sünden und seinem Zorn losspricht.“®  Beichte und Absolution sind gelebte Rechtfertigung. Bekanntlich hat Lu-  ther die Rechtfertigung des Sünders als das Zentrum des Evangeliums er-  kannt. In der Vergebung unserer Sünden rechtfertigt uns Gott, macht er uns  gottgerecht. So sind Beichte und Absolution Evangelium.  HII  Wie hat nun die Lutherische Kirche es mit der Beichte gehalten? Melanchthon  betont im elften Artikel des Augsburger Bekenntnisses, des Grundbekennt-  nisses der Evangelisch-lutherischen Kirche: „Von der Beichte wird so gelehrt,  dass man in der Kirche die private Absolution beibehalten und nicht weg-  fallen lassen soll, obwohl es in der Beichte nicht nötig ist, alle Missetaten und  Sünden aufzuzählen, weil das doch nicht möglich ist.“" Und Artikel XXV  bekräftigt dies ausdrücklich:  „Die Gewohnheit wird bei uns beibehalten, das Sakrament denen nicht zu reichen,  die nicht vorher verhört und absolviert wurden. Dabei wird das Volk fleißig unter-  richtet, wie tröstlich das Wort der Absolution ist ... denn es ist ... das Wort Gottes,  das die Sünde vergibt.“  Ja, die Gegner geben selbst zu, dass „bei uns über die rechte christliche Buße  sachgemäßer geschrieben und gelehrt wird, als es lange Zeit vorher geschrie-  ben und getan wurde“. Auch Luthers Bestehen darauf, dass man niemanden  ? BSELK (s. Anm. 7), 750-765. 768-774; Unser Glaube (s. Anm. 7), 472-484. 490-494; das zu-  letzt aufgeführte Zitat: BSELK, 772/774, bzw. Unser Glaube, 494.  “ WA 51, 178 f.  ” BSELK (s. Anm. 7), 104; Unser Glaube (s. Anm. 7), 67.da (Jott mıt MIr redet,
mich tauft, mich spelst ım Abendmahl| un MIr selbst die Hände auf den
Kopf legt un mich VOIN Sunden un seinem orn losspricht. ”

Beichte un Absolution sind gelebte Rechtfertigung. Bekanntlich hat Lu-
ther die Rechtfertigung des Sunders als das Zentrum des Evangeliums e_
kannt In der Vergebung uNnseret Sunden rechtfertigt unNns Gott, macht uns

gottgerecht. SO sind Beichte un Absolution Evangelium.

HT7

Wıe hat 1U die Lutherische Kirche CS mıt der Beichte gehalten? Melanchthon
betont 1M elften Artikel des Augsburger Bekenntnisses, des Grundbekennt-
nısses der Evangelisch-lutherischen Kirche: „Von der Beichte wird gelehrt,
ass INan INn der Kirche die private Absolution beibehalten un: nıcht WC$-
fallen lassen soll, obwohl 65 In der Beichte nicht nötig ist, alle Missetaten un
Sunden aufzuzählen, weil das doch nıcht möglich ıst  1 Und Artikel XXV
bekräftigt 1es ausdrücklich

„Die Gewohnheit wird bei un$s beibehalten  x das Sakrament denen nicht reichen,
die nicht vorher verhört und absolviert wurden. Dabei wird das Volk fleißig unter-
richtet, WI1IeE tröstlich das Wort der Absolution istDas vergessene Sakrament  27  am Kreuz überflüssig. Vielmehr: „Wer bekennt, daß alles an ihm Sünde ist,  der faßt alle Sünde zusammen.“ Darum kann keine Beichte falsch sein. Eben-  so „kann die Genugtuung auch nicht ungewiss sein; denn sie ist nicht unser  ungewisses, sündliches Werk, sondern das Leiden und Blut des unschuldigen  ‚Lämmlein([s] Gottes, das der Welt Sünde trägt‘“. Evangelische Buße ist ein  ständiger Kampf des Getauften gegen die Sünde kraft des uns gegebenen Hei-  ligen Geistes. Er schließt diesen Artikel mit dem Wort aus 1Joh „Wenn wir  sagen, wir haben keine Sünde, so lügen wir, und Gottes Wahrheit ist nicht in  uns.“ Darum besteht er darauf, dass „man offenkundige, halsstarrige Sünder  nicht zum Sakrament oder anderer Gemeinschaft der Kirchen kommen lässt,  bis sie sich bessern und die Sünde meiden“.?  In seiner vorletzten Predigt vom 7. Februar 1546 sagt Luther, dabei die  Gnadenmittel Wort, Taufe, Abendmahl und Absolution zusammenneh-  mend: „Ich weiß ja, daß es gewiß Gottes Wort ist, ... da Gott mit mir redet,  mich tauft, mich speist [im Abendmahl] und mir selbst die Hände auf den  Kopf legt und mich von Sünden und seinem Zorn losspricht.“®  Beichte und Absolution sind gelebte Rechtfertigung. Bekanntlich hat Lu-  ther die Rechtfertigung des Sünders als das Zentrum des Evangeliums er-  kannt. In der Vergebung unserer Sünden rechtfertigt uns Gott, macht er uns  gottgerecht. So sind Beichte und Absolution Evangelium.  HII  Wie hat nun die Lutherische Kirche es mit der Beichte gehalten? Melanchthon  betont im elften Artikel des Augsburger Bekenntnisses, des Grundbekennt-  nisses der Evangelisch-lutherischen Kirche: „Von der Beichte wird so gelehrt,  dass man in der Kirche die private Absolution beibehalten und nicht weg-  fallen lassen soll, obwohl es in der Beichte nicht nötig ist, alle Missetaten und  Sünden aufzuzählen, weil das doch nicht möglich ist.“" Und Artikel XXV  bekräftigt dies ausdrücklich:  „Die Gewohnheit wird bei uns beibehalten, das Sakrament denen nicht zu reichen,  die nicht vorher verhört und absolviert wurden. Dabei wird das Volk fleißig unter-  richtet, wie tröstlich das Wort der Absolution ist ... denn es ist ... das Wort Gottes,  das die Sünde vergibt.“  Ja, die Gegner geben selbst zu, dass „bei uns über die rechte christliche Buße  sachgemäßer geschrieben und gelehrt wird, als es lange Zeit vorher geschrie-  ben und getan wurde“. Auch Luthers Bestehen darauf, dass man niemanden  ? BSELK (s. Anm. 7), 750-765. 768-774; Unser Glaube (s. Anm. 7), 472-484. 490-494; das zu-  letzt aufgeführte Zitat: BSELK, 772/774, bzw. Unser Glaube, 494.  “ WA 51, 178 f.  ” BSELK (s. Anm. 7), 104; Unser Glaube (s. Anm. 7), 67.denn ist das Wort Gottes,
das die un e  bt «

Ja die Gegner geben selbst ass „bei uns ber die rechte christliche Bufe
sachgemäßer geschrieben un: gelehrt wird, als lange Zeit vorher geschrie-
ben un wurde‘. uch Luthers Bestehen darauf, ass INa nıiemanden

S (s Anm. 750765 /68-/ /4; Unser Glaube (S. Anm 4/2-484 490-—-494; das
letzt aufgeführte ıta 72FT74, bzw. Unser Glaube, 494

IU öl, 1/8
(s Anm. 104; Unser Glaube (S. Anm.
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am Kreuz überflüssig. Vielmehr: ״Wer bekennt, daß alles an ihm Sünde ist, 
der faßt alle Sünde zusammen.“ Darum kann keine Beichte falsch sein. Eben- 
so ״kann die Genugtuung auch nicht ungewiss sein; denn sie ist nicht unser 
ungewisses, sündliches Werk, sondern das Leiden und Blut des unschuldigen 
,Lämmleinfs] Gottes, das der Welt Sünde trägt“‘. Evangelische Buße ist ein 
ständiger Kampf des Getauften gegen die Sünde kraft des uns gegebenen Hei- 
ligen Geistes. Er schließt diesen Artikel mit dem Wort aus 1 Joh ״Wenn wir 
sagen, wir haben keine Sünde, so lügen wir, und Gottes Wahrheit ist nicht in 
uns.“ Darum besteht er darauf, dass ״man offenkundige, halsstarrige Sünder 
nicht zum Sakrament oder anderer Gemeinschaft der Kirchen kommen lässt, 
bis sie sich bessern und die Sünde meiden“.9

In seiner vorletzten Predigt vom 7. Februar 1546 sagt Luther, dabei die 
Gnadenmittel Wort, Taufe, Abendmahl und Absolution zusammenneh- 
mend: ״Ich weiß ja, daß es gewiß Gottes Wort ist, ... da Gott mit mir redet, 
mich tauft, mich speist [im Abendmahl] und mir selbst die Hände auf den 
Kopf legt und mich von Sünden und seinem Zorn losspricht.“10

Beichte und Absolution sind gelebte Rechtfertigung. Bekanntlich hat Lu- 
ther die Rechtfertigung des Sünders als das Zentrum des Evangeliums er- 
kannt. In der Vergebung unserer Sünden rechtfertigt uns Gott, macht er uns 
gottgerecht. So sind Beichte und Absolution Evangelium.

III.

Wie hat nun die Lutherische Kirche es mit der Beichte gehalten? Melanchthon 
betont im elften Artikel des Augsburger Bekenntnisses, des Grundbekennt- 
nisses der Evangelisch-lutherischen Kirche: ״Von der Beichte wird so gelehrt, 
dass man in der Kirche die private Absolution beibehalten und nicht weg- 
fallen lassen soll, obwohl es in der Beichte nicht nötig ist, alle Missetaten und 
Sünden aufzuzählen, weil das doch nicht möglich ist.“11 Und Artikel XXV 
bekräftigt dies ausdrücklich:

 ,Die Gewohnheit wird bei uns beibehalten, das Sakrament denen nicht zu reichen״
die nicht vorher verhört und absolviert wurden. Dabei wird das Volk fleißig unter- 
richtet, wie tröstlich das Wort der Absolution is t... denn es is t... das Wort Gottes, 
das die Sünde vergibt.“

Ja, die Gegner geben selbst zu, dass ״bei uns über die rechte christliche Buße 
sachgemäßer geschrieben und gelehrt wird, als es lange Zeit vorher geschrie- 
ben und getan wurde“. Auch Luthers Bestehen darauf, dass man niemanden

9 BSELK (s. Anm. 7), 750-765. 768-774; Unser Glaube (s. Anm. 7), 472-484. 490-494; das zu- 
letzt aufgeführte Zitat: BSELK, 772/774, bzw. Unser Glaube, 494.

10 WA 51,178 f.
11 BSELK (s. Anm. 7), 104; Unser Glaube (s. Anm. 7), 67.
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ZU Beichten zwingen soll, wird bekräftigt.‘ Und ın der Apologie ZUu Augs-
burger Bekenntnis geht Melanchthon och einma[l ausführlich auf die Beichte
und die Bufße ein. Er schreibt

„ES ist Tage und können die Widersacher nicht leugnen, da{ß die Unsern
VOIl der Absolution, VoOoN den Schlüsseln, also christlich, ichtig, rein geprediget,
geschrieben und elehrt abpen, da{ß viel betrübte, angefochtene (Jew1ssen daraus
großen Irost empfangen, nachdem S1E dieses nötigen Stücks klar unterricht se1n,
nämlich da{ß CGottes ist, da{ß der rechte Brauch des Evangelii ıst, da{ß WIr
der Absolution läuben und gewi bei [15 aiur halten, da{ß ohne unsern Verdienst
15 un! vergeben werden durch Christum, da{ß WITr auch wahrhaftig, WEl

WIr dem Wort der Absolution gläuben, (G‚otte werden versühnet, also höreten WIr
ıne Stimme VO.  S Himmel.“

Ja ist davon überzeugt, ass „die noötige re VONN der Buf und
Absolution unterdrückt“ worden sel Und welılter betont ES 1st „wahr und
den Widersachern unverborgen, da In uUuNnserIn Kirchen viel Leute des Jahrs
nıcht allein einmal, sondern oft beichten, der Absolution und des heiligen
Sakraments . des Abendmahls| brauchen.“ uch betont, niemand sSo|
ZU Beichten und ZU Abendmahl genötigt, doch sollen S1ie azu ermahnt
werden; CS se1 nicht noöt1g, alle Sunden aufzuzählen, enn das sel VOoNn ott
nicht geboten.“ Wır sehen also, Melanchthon jeg 1er SAaNZ auf der Linie
Luthers und diese Aussagen beider Reformatoren sind verpflichtende Aus-

der lutherischen Bekenntnisschriften. ES bleibt dabei „D50 lehren WIT
wI1ıe refflich, köstlich und trostlich Ding e ist umb die Beichte.”> elan-

chthon und auch Luther konnten die Beichte geradezu als Sakrament bezeich-
ne  3 „Die Absolution ann eigentlich Sakrament der Buße genannt werden

Melanchthon.* Wenn e sich nicht durchgesetzt hat, vVon der Beichte und
Absolution als VON einem Sakrament sprechen, ann 1st das allein eine
rage der Definition, ass ZU andat und ZU!T Verheißung eın SINN-
liches Zeichen, ein Element gehört. 1)Jas ist bei der Beichte nicht der Fall.!
Obwohl beide, Luther und Melanchthon, betont haben, 1Nan so nıicht ZU!r
Beichte Zwingen, sind ihre Aussagen späater doch als Aufforderung ZUuUr!r Beicht-
pflicht verstanden worden.

elche Bedeutung die Einzelbeichte In der lutherischen Kirche och ach
1700 hatte, wird deutlich den Beichtstühlen, die och heute In manchen

(S Anm 7); 146 -150; Unser Glaube (s Anm 7); 02
(S Anm 7); 426-—511:; Unser Glaube (S. Anm 7); 268315

14 Melanchthons Ausführungen einschließlich der Zitate In ApoiICA Al (S. Anm. 7),
426-433; Unser Glaube (S. Anm 264 266

15 Großer Katechismus, Kurze Vermahnung ZU[r Beichte: (S. Anm 7 > 1161; Unser Glaube
(S. Anm 769.
ApolCA AIl (S. Anm 446; Unser Glaube (S. Anm 2/6; Art. IM 512;
Unser Glaube, 316; vgl Großer Katechismus, Hauptstück: 1130; Unser Glaube, 742

1/ Dazu Karl-Hermann. Kandler, Art Sakramente, I1 Dogmatisch, Evangelisch, a) Luthe-
risch, 1N. RGiG? /, Tübingen 2004;, 760.
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zum Beichten zwingen soll, wird bekräftigt.12 Und in der Apologie zum Augs־ 
burger Bekenntnis geht Melanchthon noch einmal ausführlich auf die Beichte 
und die Buße ein.13 Er schreibt:

 Es ist am Tage und es können die Widersacher nicht leugnen, daß die Unsern״
von der Absolution, von den Schlüsseln, also christlich, richtig, rein geprediget, 
geschrieben und gelehrt haben, daß viel betrübte, angefochtene Gewissen daraus 
großen Trost empfangen, nachdem sie dieses nötigen Stücks klar unterricht sein, 
nämlich daß es Gottes Gebot ist, daß es der rechte Brauch des Evangelii ist, daß wir 
der Absolution gläuben und gewiß bei uns dafür halten, daß ohne unsern Verdienst 
uns Sünde vergeben werden durch Christum, daß wir auch so wahrhaftig, wenn 
wir dem Wort der Absolution gläuben, Gotte werden versühnet, also höreten wir 
eine Stimme vom Himmel.“

Ja, er ist davon überzeugt, dass zuvor ״die ganze nötige Lehre von der Buß und 
Absolution unterdrückt“ worden sei. Und weiter betont er: Es ist ״wahr und 
den Widersachern unverborgen, daß in unsern Kirchen viel Leute des Jahrs 
nicht allein einmal, sondern oft beichten, der Absolution und des heiligen 
Sakraments [= des Abendmahls] brauchen.“ Auch er betont, niemand solle 
zum Beichten und zum Abendmahl genötigt, doch sollen sie dazu ermahnt 
werden; es sei nicht nötig, alle Sünden aufzuzählen, denn das sei von Gott 
nicht geboten.14 Wir sehen also, Melanchthon liegt hier ganz auf der Linie 
Luthers -  und diese Aussagen beider Reformatoren sind verpflichtende Aus- 
sagen der lutherischen Bekenntnisschriften. Es bleibt dabei: ״So lehren wir 
nu, wie trefflich, köstlich und tröstlich Ding es ist umb die Beichte.“15 Melan- 
chthon und auch Luther konnten die Beichte geradezu als Sakrament bezeich- 
nen: ״Die Absolution kann eigentlich Sakrament der Buße genannt werden“, 
so Melanchthon.16 Wenn es sich nicht durchgesetzt hat, von der Beichte und 
Absolution als von einem Sakrament zu sprechen, dann ist das allein eine 
Frage der Definition, d.h. dass zum Mandat und zur Verheißung ein sinn- 
liches Zeichen, ein Element gehört. Das ist so bei der Beichte nicht der Fall.17 
Obwohl beide, Luther und Melanchthon, betont haben, man solle nicht zur 
Beichte zwingen, sind ihre Aussagen später doch als Aufforderung zur Beicht- 
pflicht verstanden worden.

Welche Bedeutung die Einzelbeichte in der lutherischen Kirche noch nach 
1700 hatte, wird deutlich an den Beichtstühlen, die noch heute in manchen

12 BSELK (s. Anm. 7), 146-150; Unser Glaube (s. Anm. 7), 92 f.
13 BSELK (s. Anm. 7), 426-511; Unser Glaube (s. Anm. 7), 268-315.
14 Melanchthons Ausführungen einschließlich der Zitate in ApolCA XI: BSELK (s. Anm. 7), 

426-433; Unser Glaube (s. Anm. 7), 264. 266.
15 Großer Katechismus, Kurze Vermahnung zur Beichte: BSELK (s. Anm. 7), 1161; Unser Glaube 

(s. Anm. 7), 769.
16 ApolCA XII: BSELK (s. Anm. 7), 446; Unser Glaube (s. Anm. 7), 276; Art. XIII: BSELK, 512; 

Unser Glaube, 316; vgl. Großer Katechismus, 4. Hauptstück: BSELK, 1130; Unser Glaube, 742.
17 Dazu Karl-Hermann. Kandier, Art. Sakramente, II. Dogmatisch, 3. Evangelisch, a) Luthe- 

risch, in. RGG4 7, Tübingen 2004, 760.
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lutherischen Kirchen stehen. Bekannt sind etwa die barocken Beichtstühle In
der Peterskirche In Görlitz, datiert 694 un! 1/17. egen die faktische Beicht-
pflicht mıt der folgenden routinemäßigen Absolution haben sich Pıetisten 1m
sogenannten Berliner Beichtstuhlstreit Anfang des 18 Jahrhunderts gewandt
un: lagen dabei 1mM Grunde auf der I.ınıe der lutherischen Reformatoren.
och nıicht SanZ, enn der Ötreit führte ZUuUr Freigabe des Abendmahlsemp-
fangs ohne vorhergehende Beichte. Das hatten die Reformatoren abgelehnt.

Wie ist 65 1Un In der lutherischen Kirche, speziell In Freiberg, mıt der Beichte
weitergegangen‘ Verbindlich wurde für das Herzogtum, später für das Kurfürs-
tentum Sachsen ZUr Gestaltung des Gottesdienstes und auch ZUuUr Beichte die

Heinrichs-Agende. Zum Gottesdienst gehörte ach ihr auch das DC-
meinsame Beichtgebet. 554 wird bei einer Visıitation In Freiberg bestimmt, die
Jugend SO 1m Katechismus unterwiesen und examınıert werden.'? Im Zuge der
Generalvisitation 617 berichtet der Freiberger Superintendent Gensreff, jemand
„SCY Zu Abendmahl NSCNH, dem INan gezweiffelt, ob CT gebeichtet” habe.!”
Man hat offensichtlich Luther und die Bekenntnisse falsch verstanden, denn 65
kam faktisch auch in der lutherischen Kirche ZUr Beichtpflicht. Wer das en!
ahl empfangen wollte, usste vorher beichten Und wer nicht Zu Abendmahl
am, der galt faktisch nicht als Christ. Das konnte mıt Sanktionen verbunden
se1InN. Zur praktischen Handhabe der Beichte gab 65 auch In der lutherischen Kır-
che bald geradezu kasuistische Moralhandbücher für die die Beichte hörenden
Pfarrer und Beichtspiegel für die beichtenden Gemeindeglieder. Ich möchte das
1m Folgenden mıt Beispielen dUu>s reiberg erläutern:

Superintendent Gensreff bedauerte 617 ın seinem Synodalbericht, ass 65
in Freiberg keine Kirchenbufße gäbe un die Beichtenden nicht namentlich
aufgezeichnet wurden. DIe Geistlichen wollten 65 nicht ({u  S ES ging dabei VOT

allem das Katechismusexamen. 5// selen „ZUm ersten mal Anordnung
der Schüler geschehen da{ß S1e ach gehaltenen examıne insgesambt

ZUTr Beichte un: heiligen Abendmahl ın der TIhumKirche gehen müuüssen.“ Eın
Jahr spater hat INan erneut eın Katechismusexamen durchgeführt, „welches
aber gleichfals bald wieder gefallen”. Vor allem In der eıt des Dreißigjährigen
Krieges Wäal das Katechismusexamen vernachlässigt, aber 675 wieder AaNC-
ordnet worden un ZWaTl besonders für die Jugend un: die unverheirateten
Personen. Anfang des 158 Jahrhunderts wurden ın allen fünf Freiberger KIr-
chen wöchentlich Katechismusexamina abgehalten.“

Sachsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, LOC 0599/1, B 56{., 6/-72; Stadt-
archiv Freiberg, Sign. ILL Nr. 19 (Kirchenvisitationen 1575-1611}.

19 Ephoralarchiv des Ev.-Luth. Kirchenbezirks Freiberg (künftig: EA}, 5ign 2247
20 Möller (s ÄAnm. 3} 1L, 327-3209; Christian Gotthold Wilisch, Kirchen=Historie der Stadt

Freyberg, Teil 1, Freiberg 1737, 201 f.; Gustav Eduard Benseler, Geschichte der Bergstadt TEe!-
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lutherischen Kirchen stehen. Bekannt sind etwa die barocken Beichtstühle in 
der Peterskirche in Görlitz, datiert 1694 und 1717. Gegen die faktische Beicht- 
pflicht mit der folgenden routinemäßigen Absolution haben sich Pietisten im 
sogenannten Berliner Beichtstuhlstreit Anfang des 18. Jahrhunderts gewandt 
und lagen dabei im Grunde auf der Linie der lutherischen Reformatoren. 
Doch nicht ganz, denn der Streit führte zur Freigabe des Abendmahlsemp- 
fangs ohne vorhergehende Beichte. Das hatten die Reformatoren abgelehnt.

IV.

Wie ist es nun in der lutherischen Kirche, speziell in Freiberg, mit der Beichte 
weitergegangen? Verbindlich wurde für das Herzogtum, später für das Kurfürs- 
tentum Sachsen zur Gestaltung des Gottesdienstes und auch zur Beichte die so- 
genannte Heinrichs-Agende. Zum Gottesdienst gehörte nach ihr auch das ge- 
meinsame Beichtgebet. 1554 wird bei einer Visitation in Freiberg bestimmt, die 
Jugend solle im Katechismus unterwiesen und examiniert werden.18 Im Zuge der 
Generalvisitation 1617 berichtet der Freiberger Superintendent Gensreff, jemand 
 sey zum Abendmahl gegangen, an dem man gezweiffelt, ob er gebeichtet“ habe.19״
Man hat offensichtlich Luther und die Bekenntnisse falsch verstanden, denn es 
kam faktisch auch in der lutherischen Kirche zur Beichtpflicht. Wer das Abend- 
mahl empfangen wollte, musste vorher beichten. Und wer nicht zum Abendmahl 
kam, der galt faktisch nicht als Christ. Das konnte mit Sanktionen verbunden 
sein. Zur praktischen Handhabe der Beichte gab es auch in der lutherischen Kir- 
che bald geradezu kasuistische Moralhandbücher für die die Beichte hörenden 
Pfarrer und Beichtspiegel für die beichtenden Gemeindeglieder. Ich möchte das 
im Folgenden mit Beispielen aus Freiberg erläutern:

Superintendent Gensreff bedauerte 1617 in seinem Synodalbericht, dass es 
in Freiberg keine Kirchenbuße gäbe und die Beichtenden nicht namentlich 
aufgezeichnet würden. Die Geistlichen wollten es nicht tun. Es ging dabei vor 
allem um das Katechismusexamen. 1577 seien ״zum ersten mal Anordnung 
wegen der Schüler geschehen / daß sie nach gehaltenen examine insgesambt 
zur Beichte und heiligen Abendmahl in der ThumKirche gehen müssen.“ Ein 
Jahr später hat man erneut ein Katechismusexamen durchgeführt, ״welches 
aber gleichfals bald wieder gefallen“. Vor allem in der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges war das Katechismusexamen vernachlässigt, aber 1675 wieder ange- 
ordnet worden -  und zwar besonders für die Jugend und die unverheirateten 
Personen. Anfang des 18. Jahrhunderts wurden in allen fünf Freiberger Kir- 
chen wöchentlich Katechismusexamina abgehalten.20

18 Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, Loc. 10599/1, Bl. 56 f., 67-72; Stadt- 
archiv Freiberg, Sign. A.a. ILL Nr. 19 (Kirchenvisitationen 1575-1611).

19 Ephoralarchiv des Ev.-Luth. Kirchenbezirks Freiberg (künftig: EA), Sign. 2247.
20 Möller (s. Anm. 3), II, 327-329; Christian Gotthold Wilisch, Kirchen=Historie der Stadt 

Freyberg, Teil I, Freiberg 1737, 201 f.; Gustav Eduard Benseler, Geschichte der Bergstadt Frei­
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In der Kurfürstlichen Polizeiordnung VvVon 1661 wird angeordnet, darauf
achten, ass alle „ZUuUum eiligen Beichtstuhl und Abendmahl sich rechter
eit  sa 8 einfinden; die „heilsame Catechismus=Lehre sel  «“ bei den Kindern und
dem Gesinde „höchst nöthig * Üblich Walr 1m und Jahrhundert,
viermal 1m Jahr ZUr Beichte gehen und anschließend heiligen
Abendmahl teilzunehmen.

Nun ein1ge Beispiele AUuUs$s Freiberg, die natürlich nıcht das wiedergeben kön-
eN, wWwWäas gebeichtet wurde, enn das Beichtgeheimnis WwWalr strikt wahren;

ist auch eın Fall überliefert, eın Geistlicher gebrochen hätte Die Bei-
spiele lassen aber erkennen, welche Bedeutung die Beichte gehabt hat So be-
schwerte sich 1730 eın Ehepaar bei Superintendent Wilisch darüber, ass die
Ehefrau Von ihrem Beichtvater „1mM eil Beichtstuhle Zur Ungebühr hartte
angelassen worden, daß sie sich dahero nicht hatte| überwinden können,
bey der eil Communion des folgenden Sonntags drauf sich einzufinden.“
Der Vorwurf den Geistlichen, Vesperprediger Ram Von St PetrI1, laute-
te, habe miıt „abzüglichen edens=Arten ihr vorgehalten, als ob sie| ihre
Glieder, die Christi Glieder waren, gemißbrauchet und Huren=Giliedern
gemacht‘ habe Er habe s1e damit der Hurerei und des Ehebruchs beschul-
digt Sie fühle sich aber VOT Gott und ihrem (GGjewissen unschuldig, ‚ob SIE sich
gleich Onsten VOL eine aIme Sünderin erkennen müsste. ”2

Eın anderer Mann beschwerte sich ber seinen Beichtvater ebenfalls bei
Superintendent Wilisch Pfarrer Schneider und Diaconus Fritzsche (beide
St akobi) hatten ihn oftensichtlich ebenfalls des Ehebruchs beschuldigt und
ihn nicht ZU[r Beichte und ZU heiligen Abendmahl zugelassen. Gerade aber
zu Beichtstuhl hätten sıe ihn zulassen mussen. Und wles das Dresdner
Oberkonsistorium Pfarrer Schneider ach Ermahnung vorherge-
hender ernster Angelegenheit den Mann ZU[r Beichte zuzulassen.“ 1760 bittet
eın Mannn seinen Beichtvater St PetrI1, da CI In dieser Kirche geLraut, seine
Kinder In ihr getauft und 1er ZUuU[r Beichte und zu heiligen Abendmahl
gehe, auch künftig Gemeindeglied ın St Petri bleiben können, auch WwWEeNn

jetzt auch In einem Huthaus wohne, ass ach Erbisdorf eingepfarrt sel;
W1SSse aber nicht, ob da wohnenel|

Als 1/32 die Salzburger Exulanten, die ihres lutherischen auDens wil-
len VOIN römisch-katholischen Erzbischof AuUs ihrer Heimat vertrieben worden

Urc. reiberg kamen, baten ein1ıge VON ihnen, der Superintendent
möge ihnen die Beichte abnehmen.*

berg und se1ınes Bergbaus, Freiberg 1855, Il Ab:t., 108L1. ZU (anzen uch Karl-Hermann
Kandler, Kirchengeschichte Freibergs. eil 198 Vom Westfälischen Frieden bis ZU Ende der
Weimarer Republik8-1 Beucha/Markkleeberg 2015, 14-19.
Benseler (s Anm. 19), 1085 Sign. 3401

22 Sign. 4813
24 Sign. 4694
24

25
Sign. 4858
Sign. 3167; vgl Wilisch (s Anm 19) L, 265280

Karl-Hermann Kandier30

In der Kurfürstlichen Polizeiordnung von 1661 wird angeordnet, darauf zu 
achten, dass alle ״zum heiligen Beichtstuhl und Abendmahl sich zu rechter 
Zeit“ einfinden; die ״heilsame Catechismus=Lehre sei“ bei den Kindern und 
dem Gesinde ״höchst nöthig“.21 Üblich war es im 17. und 18. Jahrhundert, 
viermal im Jahr zur Beichte zu gehen und anschließend sonntags am heiligen 
Abendmahl teilzunehmen.

Nun einige Beispiele aus Freiberg, die natürlich nicht das wiedergeben kön- 
nen, was gebeichtet wurde, denn das Beichtgeheimnis war strikt zu wahren; 
es ist auch kein Fall überliefert, wo ein Geistlicher es gebrochen hätte. Die Bei- 
spiele lassen aber erkennen, welche Bedeutung die Beichte gehabt hat. So be- 
schwerte sich 1730 ein Ehepaar bei Superintendent Wilisch darüber, dass die 
Ehefrau von ihrem Beichtvater ״im Heil. Beichtstühle zur Ungebühr hartte 
angelassen worden, so daß sie sich dahero nicht [hatte] überwinden können, 
bey der Heil. Communion des folgenden Sonntags drauf sich einzufinden.“ 
Der Vorwurf gegen den Geistlichen, Vesperprediger Ram von St. Petri, laute- 
te, er habe mit ״abzüglichen Redens=Arten ihr vorgehalten, als ob [sie] ihre 
Glieder, die Christi Glieder wären, gemißbrauchet und zu Huren=Gliedern 
gemacht“ habe. Er habe sie damit der Hurerei und des Ehebruchs beschul- 
digt. Sie fühle sich aber vor Gott und ihrem Gewissen unschuldig, ״ob sie sich 
gleich sonsten vor eine arme Sünderin erkennen müsste.“22

Ein anderer Mann beschwerte sich über seinen Beichtvater ebenfalls bei 
Superintendent Wilisch. Pfarrer Schneider und Diaconus Fritzsche (beide 
St. Jakobi) hatten ihn offensichtlich ebenfalls des Ehebruchs beschuldigt und 
ihn nicht zur Beichte und zum heiligen Abendmahl zugelassen. Gerade aber 
zum Beichtstuhl hätten sie ihn zulassen müssen. Und so wies das Dresdner 
Oberkonsistorium Pfarrer Schneider an, nach Ermahnung wegen vorherge- 
hender ernster Angelegenheit den Mann zur Beichte zuzulassen.23 1760 bittet 
ein Mann seinen Beichtvater an St. Petri, da er in dieser Kirche getraut, seine 
Kinder in ihr getauft und er hier zur Beichte und zum heiligen Abendmahl 
gehe, auch künftig Gemeindeglied in St. Petri bleiben zu können, auch wenn 
er jetzt auch in einem Huthaus wohne, dass nach Erbisdorf eingepfarrt sei; er 
wisse aber nicht, ob er da wohnen bleibe.24

Als 1732 die Salzburger Exulanten, die um ihres lutherischen Glaubens wil- 
len vom römisch-katholischen Erzbischof aus ihrer Heimat vertrieben worden 
waren, durch Freiberg kamen, baten einige von ihnen, der Superintendent 
möge ihnen die Beichte abnehmen.25

berg und seines Bergbaus, Freiberg 1855, IL Abt., 1081. S. zum Ganzen auch Karl-Hermann 
Kandier, Kirchengeschichte Freibergs. Teil II: Vom Westfälischen Frieden bis zum Ende der 
Weimarer Republik 1648-1933, Beucha/Markkleeberg 2015,14-19.

21 Benseler (s. Anm. 19), 1085 f.; EA, Sign. 3401.
22 EA, Sign. 4813.
23 EA, Sign. 4694.
24 EA, Sign. 4858.
25 EA, Sign. 3167; vgl. Wilisch (s. Anm. 19), I, 265-280.



[Das VErTSESSCHE Sakrament

Das alles lässt erkennen, ass dieser elıt jedenfalls die Beichte nicht UTr
eın Abfragen des Katechismusstoffes BCEWESEN se1ın kann, WI1IE dies oft behaup-
Tel wird. ach WIE VOTL wurde die Anmeldung ZUT Beichte beim zuständigen
Beichtvater VOT dem heiligen Abendmahl gefordert:

„dafß alle hrist! Beichtkinder und die sich Zur würdigen Genießung des Hoch-
würdigen Nachtmahls des vorbereiten wollen, Sonnabends In der Vesper
sich willig einfinden, solche Ermahnung mıiıt fleiß ihrer rbauung anhören und

dann sich ZuU Beichtstu buffertig einfinden S1e sollten sich „etl Tage vorher
bei ihrem Beic  aterDas vergessene Sakrament  31  Das alles lässt erkennen, dass zu dieser Zeit jedenfalls die Beichte nicht nur  ein Abfragen des Katechismusstoffes gewesen sein kann, wie dies oft behaup-  tet wird. Nach wie vor wurde die Anmeldung zur Beichte beim zuständigen  Beichtvater vor dem heiligen Abendmahl gefordert:  „daß alle christl. Beichtkinder und die sich zur würdigen Genießung des Hoch-  würdigen Nachtmahls des HERRN vorbereiten wollen, Sonnabends in der Vesper  sich willig einfinden, solche Ermahnung mit fleiß zu ihrer Erbauung anhören und  so dann sich zum Beichtstuhl bußfertig einfinden“. Sie sollten sich „etl. Tage vorher  bei ihrem BeichtVater ... gebührend anmelden.“®  Wie eng die Bindung von Beichtenden und Beichtvater waren, lässt die Un-  mutsäußerung von Superintendent Wilisch 1751 „über die grausame Zerrüt-  tung, so Gott über unser armes Ministerium [womit die Freiberger Stadt-  geistlichkeit gemeint ist] verhänget hat“, erkennen. Streitpunkt war, dass die  Beichte von einem anderen Geistlichen als dem zuständigen abgenommen  worden war.”  Es muss jedoch eingeräumt werden, dass allmählich die Beichte mehr und  mehr ins Abseits geriet, weil sie weithin nun doch zum Katechismus- oder  Glaubensverhör entartet war und als Beichtpflicht vor dem Empfang des hei-  ligen Abendmahls verstanden wurde.  Ausdrücklich heißt es, die Gemeindeglieder sollen sich zu ihrem „ei-  genen Altar“ halten, doch wird kein Parochialzwang ausgesprochen.? Ins-  gesamt muss festgestellt werden, dass die Einzelbeichte fast allgemein durch  die Allgemeine Beichte in, vor oder nach dem Gottesdienst ersetzt wurde.  Der Pietismus und die Aufklärung mit ihrem Rationalismus führten durch  ihren berechtigten Einspruch gegen die faktische Beichtpflicht weithin zum  Erliegen der Einzelbeichte, ja sogar zur Ablehnung der Beichte insgesamt.  Aus der durch die Reformation gewonnen Freiheit zur Beichte war nun die  Freiheit von der Beichte geworden.” So muss man wohl geradezu sagen:  „Seit dem letzten Drittel des 18. Jh. gerät die Einzelb[eichte] im Luthertum  in Wegfall.“  V.  So ganz stimmt das freilich nicht. Wohl trifft es zu, dass sich die Beichtpraxis  im 18. Jahrhundert weitgehend auflöste, „doch ohne daß sich das grundlegen-  de Verständnis der B[eichte] änderte.“  26  s  7  EA, Sign. 4687; 4700 f.; 1573.  >  8  EA, Sign. 5220.  EA, Sign. 2333.  29  S. Zimmerling (s. Anm. 2), 94.  “  0  e  1  Martin Ohst, Art. Beichte, II. Kirchengeschichtlich, in: RGG* 1, Tübingen 1998, 1222.  Michael Root, Art. Beichte, IITI. Dogmatisch, 3. Evangelisch, in: RGG*‘ 1, Tübingen 1998, 1223 f.gebührend anmelden.“?®

Wile CTE die Bindung VOIN Beichtenden un Beichtvater lässt die Un-
mutsäufßerung VO  - Superintendent Wilisch 751 ‚über die Zerrüt-
(ung, (ott über Mıiınısterium \womit die Freiberger adt-
geistlichkeit gemeint ist| verhänget hat”, erkennen. Streitpunkt Waäl, ass die
Beichte VOIMN einem anderen Geistlichen als dem zuständigen abgenommen
worden war.“

Es INUSS$S jedoch eingeraäumt werden, ass allmählich die Beichte mehr un:
mehr 1NS Abseits gerlet, well S1E weithin MUun doch Zzu Katechismus- oder
Glaubensverhör entarie Wal un als Beichtpflicht VOLr dem Empfang des hHel-
ligen Abendmahls verstanden wurde.

Ausdrücklich heifst die emeindeglieder sollen sich ihrem ‚e1-
Altar‘ halten, doch wird eın Parochialzwang ausgesprochen.“ Ins-

gesamt INuSsS festgestellt werden, ass die Einzelbeichte fast allgemein durch
die Allgemeine Beichte in, VOL oder ach dem (Gottesdienst erseizt wurde.
Der Pietismus un: die Aufklärung mıt ihrem Rationalismus ührten durch
ihren berechtigten Einspruch die faktische Beichtpflicht weithin ZUuU

Erliegen der Einzelbeichte, Ja ZUuUr Ablehnung der Beichte insgesamt.
Aus der durch die Reformation Freiheit ZUur Beichte Wäal Nu  e} die
Freiheit Vo  — der Beichte geworden.“ So INuSs5 INa  ! ohl geradezu
„Seit dem etzten Drittel des Jh gerät die Einzelbleichtel 1m Luthertum
in Wegfall.”

SO ganz stimmlt das freilich nicht Wohl trifft 655 ass sich die Beichtpraxis
1im Jahrhundert weitgehend auflöste, „doch ohne dafß sich das grundlegen-
de Verständnis der Bleichte] anderte.”“”

26

2
Sign. 4687/:; 4700 f.; 1573
Sign. 5220
SIgn 2333

29 Zimmerling (S Anm.
artın Öhst, Art Beichte, 11 Kirchengeschichtlich, In: RGG®* 1, Tübingen 1998, 1222
Michael Root, Art Beichte, 111 Dogmatisch, Evangelisch, In RGCG* L, Tübingen 1998, 1223

31Das vergessene Sakrament

Das alles lässt erkennen, dass zu dieser Zeit jedenfalls die Beichte nicht nur 
ein Abfragen des Katechismusstoffes gewesen sein kann, wie dies oft behaup- 
tet wird. Nach wie vor wurde die Anmeldung zur Beichte beim zuständigen 
Beichtvater vor dem heiligen Abendmahl gefordert:

 -daß alle christl. Beichtkinder und die sich zur würdigen Genießung des Hoch״
würdigen Nachtmahls des HERRN vorbereiten wollen, Sonnabends in der Vesper 
sich willig einfinden, solche Ermahnung mit fleiß zu ihrer Erbauung anhören und 
so dann sich zum Beichtstuhl bußfertig einfinden‘. Sie sollten sich ״etl. Tage vorher 
bei ihrem Beichtvater ... gebührend anmelden.“26

Wie eng die Bindung von Beichtenden und Beichtvater waren, lässt die Un- 
mutsäußerung von Superintendent Wilisch 1751 ״über die grausame Zerrüt- 
tung, so Gott über unser armes Ministerium [womit die Freiberger Stadt- 
geistlichkeit gemeint ist] verhänget hat“, erkennen. Streitpunkt war, dass die 
Beichte von einem anderen Geistlichen als dem zuständigen abgenommen 
worden war.27

Es muss jedoch eingeräumt werden, dass allmählich die Beichte mehr und 
mehr ins Abseits geriet, weil sie weithin nun doch zum Katechismus- oder 
Glaubensverhör entartet war und als Beichtpflicht vor dem Empfang des hei- 
ligen Abendmahls verstanden wurde.

Ausdrücklich heißt es, die Gemeindeglieder sollen sich zu ihrem ״ei- 
genen Altar“ halten, doch wird kein Parochialzwang ausgesprochen.28 Ins- 
gesamt muss festgestellt werden, dass die Einzelbeichte fast allgemein durch 
die Allgemeine Beichte in, vor oder nach dem Gottesdienst ersetzt wurde. 
Der Pietismus und die Aufklärung mit ihrem Rationalismus führten durch 
ihren berechtigten Einspruch gegen die faktische Beichtpflicht weithin zum 
Erliegen der Einzelbeichte, ja sogar zur Ablehnung der Beichte insgesamt. 
Aus der durch die Reformation gewonnen Freiheit zur Beichte war nun die 
Freiheit von der Beichte geworden.29 So muss man wohl geradezu sagen: 
 Seit dem letzten Drittel des 18. Jh. gerät die Einzelb[eichte] im Luthertum״
in Wegfall.“30

V

So ganz stimmt das freilich nicht. Wohl trifft es zu, dass sich die Beichtpraxis 
im 18. Jahrhundert weitgehend auflöste, ״doch ohne daß sich das grundlegen- 
de Verständnis der B [eichte] änderte.“31

26 EA, Sign. 4687; 4700 f.; 1573.
27 EA, Sign. 5220.
28 EA, Sign. 2333.
29 S. Zimmerling (s. Anm. 2), 94.
30 Martin Ohst, Art. Beichte, II. Kirchengeschichtlich, in: RGG41, Tübingen 1998,1222.
31 Michael Root, Art. Beichte, III. Dogmatisch, 3. Evangelisch, in: RGG41, Tübingen 1998,1223 f.



3° Karl-Hermann Kandler

Einmal bestand die Praxis zumindest partiell fort. Ich greife wieder
auf Archivmaterial aus reiberg zurück. So wurde weıter die Anmeldung ZUTr

Beichte und zu Empfang des eiligen Abendmahls W:  3 wobei ohl
mehr das Abendmahl als um die Beichte ging. 1799 wurde diese Anmel-
dung ausdrücklich och einmal gefordert. Die Freiberger Geistlichen hatten
eim Oberkonsistorium nachgefragt, ob nicht eine allgemeine Beichte die
Stelle der Einzel- der Privatbeichte treten solle, WwIeE S1IE ıIn den Städten und VOT

allem beim Militär üblich geworden sel. Sie erhielten Zur Antwort, ass durch
den Wegfall der Einzelbeichte den Pfarrern „auch och die einzige Gelegen-
eit werde, den emüthsZustand ihrer Pfarrkinder näher kennen

lernen und ihnen, ach ihren verschiedenen Bedürfnifßen Unterricht, War-
NUuNg und TIrost erteilen.“ Vor allem bei den Konfirmanden würde dadurch
„den geistlichen Lehrern eine wirksame Gelegenheit benommen.““* Als 1815
die Amtspredigerstelle St Nikolai nicht wieder besetzt und durch Vakanz-
veritreier vielfach Gottesdienst gehalten wurde, hiefß

„Be!l der stieien Ungewissheit, welr ın Nikolai predige und die übrigen Amtsgeschäf-
besorgen habe, unterbliebe der Besuch des Gottesdienstes und des heiligen

Abendmahles sehr oft schon Au dem Grunde, weıl INa nicht genötigt sein woll-
t ‚9 einen Geistliichen anzuhören oder Sar bei ihm beichten, dem INa se1in Ver-
t{rauen nicht schenken moge“37

1834 forderte der Stadtrat (!) SO| auf das Ansinnen der Geistlichen, den
„Zwang des Beichtstuhles abzuschaffen”, eingehen. Und 1863 wurde
den zahlreichen Fragen, die die Geistlichen VOL der Visitation beantworten
hatten, auch die rage gestellt, wI1e die Beichte stattfinde. och immer mehr
wurde die Beichte als eine besondere Beichtandacht entweder VOTL der ach
dem Gottesdienst begangen.““

Unabhängig davon gab 1mM Luthertum 1mM Jahrhundert mehrfach Be-
mühungen eine Wiedergewinnung der Einzelbeichte. Darum bemühten
sich in Württemberg Johann Christoph Blumhardt, 89 Franken Wilhelm
Löhe, In Mecklenburg TIheodor Kliefoth Sie gehörten alle ZUr lutherischen
Erweckungsbewegung, die die eit der Aufklärung und des Rationalismus
weithin blöste Löhe ging VOT em darum, jedes Schema abzuwehren.
Der Beichtende so selbst entscheiden, ob VOT dem Abendmahlsgang
der Allgemeinen Beichte teiilnahm der als Einzelner privat beichte. Dazu wWwWal
ach Löhe aber eine Erziehung der Gemeindeglieder ZUuU[r Beichte nötig.”

uch ach dem Ersten Weltkrieg gab Bemühungen ZUTr Wiedergewin-
NunNng der Einzelbeichte, etwa durch die Evangelische Michaelsbruderschaft.

32 Sign. 4/00
33 Richard Friedrich, DIe St.-Nikolai-Kirche ZUu Freiberg, IN: Mitteilungen des Freiberger Alter-

tumsvereıns (1888)
54

35
SIgn. 4700

Wilhelm Löhe, Der evangelische Geistliche (1866) In: ers. Gesammelte Werke, Band
hg. VOINl Klaus Ganzert, Neuendettelsau 1958, 275-286.

Karl-Hermann Kandier32

Einmal bestand die Praxis -  zumindest partiell -  fort. Ich greife wieder 
auf Archivmaterial aus Freiberg zurück. So wurde weiter die Anmeldung zur 
Beichte und zum Empfang des heiligen Abendmahls erwartet, wobei es wohl 
mehr um das Abendmahl als um die Beichte ging. 1799 wurde diese Anmel- 
dung ausdrücklich noch einmal gefordert. Die Freiberger Geistlichen hatten 
beim Oberkonsistorium nachgefragt, ob nicht eine allgemeine Beichte an die 
Stelle der Einzel- oder Privatbeichte treten solle, wie sie in den Städten und vor 
allem beim Militär üblich geworden sei. Sie erhielten zur Antwort, dass durch 
den Wegfall der Einzelbeichte den Pfarrern ״auch noch die einzige Gelegen- 
heit entzogen werde, den GemüthsZustand ihrer Pfarrkinder näher kennen 
zu lernen und ihnen, nach ihren verschiedenen Bedürfnißen Unterricht, War- 
nung und Trost zu erteilen.“ Vor allem bei den Konfirmanden würde dadurch 
 den geistlichen Lehrern eine wirksame Gelegenheit benommen.“32 Als 1815״
die Amtspredigerstelle an St. Nikolai nicht wieder besetzt und durch Vakanz- 
Vertreter vielfach Gottesdienst gehalten wurde, hieß es:

 -Bei der steten Ungewissheit, wer in Nikolai predige und die übrigen Amtsgeschäf״
te zu besorgen habe, unterbliebe der Besuch des Gottesdienstes und des heiligen 
Abendmahles sehr oft schon aus dem Grunde, weil man nicht genötigt sein woll- 
te, einen Geistlichen anzuhören oder gar bei ihm zu beichten, dem man sein Ver- 
trauen nicht schenken möge.“33

1834 forderte der Stadtrat (!), man solle auf das Ansinnen der Geistlichen, den 
 Zwang des Beichtstuhles abzuschaffen“, eingehen. Und 1863 wurde unter״
den zahlreichen Fragen, die die Geistlichen vor der Visitation zu beantworten 
hatten, auch die Frage gestellt, wie die Beichte stattfinde. Doch immer mehr 
wurde die Beichte als eine besondere Beichtandacht -  entweder vor oder nach 
dem Gottesdienst -  begangen.34

Unabhängig davon gab es im Luthertum im 19. Jahrhundert mehrfach Be- 
mühungen um eine Wiedergewinnung der Einzelbeichte. Darum bemühten 
sich in Württemberg Johann Christoph Blumhardt, in Franken Wilhelm 
Löhe, in Mecklenburg Theodor Kliefoth. Sie gehörten alle zur lutherischen 
Erweckungsbewegung, die die Zeit der Aufklärung und des Rationalismus 
weithin ablöste. Löhe ging es vor allem darum, jedes Schema abzuwehren. 
Der Beichtende solle selbst entscheiden, ob er vor dem Abendmahlsgang an 
der Allgemeinen Beichte teilnahm oder als Einzelner privat beichte. Dazu war 
nach Löhe aber eine Erziehung der Gemeindeglieder zur Beichte nötig.35

Auch nach dem Ersten Weltkrieg gab es Bemühungen zur Wiedergewin- 
nung der Einzelbeichte, etwa durch die Evangelische Michaelsbruderschaft.

32 EA, Sign. 4700 f.
33 Richard Friedrich, Die St.-Nikolai-Kirche zu Freiberg, in: Mitteilungen des Freiberger Alter- 

tumsvereins 24 (1888), 29 f.
34 EA, Sign. 4700 f.
35 Wilhelm Löhe, Der evangelische Geistliche (1866), in: ders.: Gesammelte Werke, Band III/2, 

hg. von Klaus Ganzert, Neuendettelsau 1958, 275-286.



lJas VEIBESSCNEC Sakrament AA

Ebenso Wal 65 ach dem /Zweiten Weltkrieg; auf dem Frankfurter Kirchentag
1956 War eiINes der Ihemen „Evangelische beichten‘. In den seitdem entstan-
denen Kkommunlitäten nicht L1UT In der VOlN Taize wird die Einzelbeichte
praktiziert. Besondere Bedeutung für die Beichte, WI1Ie S1e heute geübt wird,
hat Dietrich Bonhoeffer In selner kleinen Schrift „Gemeinsames
Leben“ betont hre Bedeutung für das en der christlichen Gemeinschaft.
FEr sieht In ihr den „Durchbruch ZUr Gemeinschaft“. Die Sünde 111 unerkannt
bleiben, wird s1e aber ausgesprochen, verliert S1e ihre acC Durch das
Sundenbekenntnis VOT dem Bruder „Wwird die letzte Festung der Selbstrecht-
fertigung preisgegeben , die un wird abgelegt, „Gott hingegeben . SO ıst
die Beichte „Durchbruch ZUu Kreuz“. Wır brechen Urc S1e „ZUT echten
Gemeinschaft des Kreuzes Jesu Christi S1e 1st „Durchbruch ZU Le-
«“  ben  9 ZU e  en mıt Jesus Christus un seiner Gemeinde“. Und schliefßlich
1st s1e „Durchbruch ZUT Gewißßheit”, ass WITr CS 1mM Bekenntnis un: In der
Vergebung der Sunden nıcht mıt unl selbst un aben, sondern mıt dem
lebendigen Gott.“ S1e ist „kein Gesetz, sondern s1e ist eın Angebot göttlicher
Hilfe für den Süunder un: dient besonders ZUT Vorbereitung des gemeiınsamen
Ganges ZuU heiligen Abendmahl.”® Man spurt, wIıe stark diese Beichtlehre
dem en 1n eiıner Gemeinschaft, IN elıner Kommunlität, verpflichtet ist S1e
soll aber auch Bedeutung für die Kirchgemeinden haben

Kehren WITr och einmal den Freiberger Verhältnissen zurück. Nachdem
das Landeskonsistorium 18972 die „Vermehrung der Abendcommunionen‘
angeordnet hatte, bestimmte eın Kirchliches Ortsgesetz für die Freiberger
(GjJemeinden: „Ordnungsgemäfß sollen bezüglich der Beichte un des en:!
mahles die Glieder jeder Kirchgemeinde sich ihrem eigenen Altar halten:
doch eın Ssogenannter Parochialzwang nıcht statt.“>/ Die Freiberger
Pfarrer beschlossen, sonntags /: 3() Uhr VOT dem Predigtgottesdienst INn
den Stadtkirchen Beichte un: Abendmahl halten SO wurden beide, Beichte
un: Abendmahl, elıner Feier aufßerhalb des Hauptgottesdienstes, jedoch In
zeitlicher ähe ihm Die dabei g  nte Beichte Wäal keine Einzel-, SOM -
ern eiıne gemeinsame Beichte.*? DIes blieb annn bis In die Jungste Vergan-
genheit. Zunächst wurden Beichte und Abendmahl VOI,; annn 1MmM Anschluss

den Predigtgottesdienst gefeiert. Für die Beichte War Luthers Beichtgebet
üblich: „Ich elender, sündiger Mensch“ (EG 799) rst In den etzten
Jahrzehnten wurden Beichte und heiliges Abendmahl mehr un: mehr In den
Gemeindegottesdienst integriert. Die Einzelbeicht: spielt auch heute och 1Im
Gemeindeleben aum eıne Selbst In der römisch-katholischen Kirche
wıird S1e immer seltener begehrt.

56 Dietrich Bonhoeffer, (:emelinsames Leben, München 1939; abgedruckt iın ders., Gesammelte
Werke, D, Berlin 1989, 310

57 5ign 2826; 35523
38 5ign

33Das vergessene Sakrament

Ebenso war es nach dem Zweiten Weltkrieg; auf dem Frankfurter Kirchentag 
1956 war eines der Themen ״Evangelische beichten“. In den seitdem entstan- 
denen Kommunitäten -  nicht nur in der von Taizé -  wird die Einzelbeichte 
praktiziert. Besondere Bedeutung für die Beichte, wie sie heute geübt wird, 
hat Dietrich Bonhoeffer gewonnen. In seiner kleinen Schrift ״Gemeinsames 
Leben“ betont er ihre Bedeutung für das Leben der christlichen Gemeinschaft. 
Er sieht in ihr den ״Durchbruch zur Gemeinschaft“. Die Sünde will unerkannt 
bleiben, wird sie aber ausgesprochen, so verliert sie ihre Macht. Durch das 
Sündenbekenntnis vor dem Bruder ״wird die letzte Festung der Selbstrecht- 
fertigung preisgegeben“, die Sünde wird abgelegt, ״Gott hingegeben“. So ist 
die Beichte ״Durchbruch zum Kreuz“. Wir brechen durch sie ״zur echten 
Gemeinschaft des Kreuzes Jesu Christi“. Sie ist ״Durchbruch zum neuen Le- 
ben“, zum ״Leben mit Jesus Christus und seiner Gemeinde“. Und schließlich 
ist sie ״Durchbruch zur Gewißheit“, dass wir ״es im Bekenntnis und in der 
Vergebung der Sünden nicht mit uns selbst zu tun haben, sondern mit dem 
lebendigen Gott.“ Sie ist ״kein Gesetz, sondern sie ist ein Angebot göttlicher 
Hilfe für den Sünder und dient besonders zur Vorbereitung des gemeinsamen 
Ganges zum heiligen Abendmahl.“36 Man spürt, wie stark diese Beichtlehre 
dem Leben in einer Gemeinschaft, in einer Kommunität, verpflichtet ist. Sie 
soll aber auch Bedeutung für die Kirchgemeinden haben.

Kehren wir noch einmal zu den Freiberger Verhältnissen zurück. Nachdem 
das Landeskonsistorium 1892 die ״Vermehrung der Abendcommunionen“ 
angeordnet hatte, bestimmte ein Kirchliches Ortsgesetz für die Freiberger 
Gemeinden: ״Ordnungsgemäß sollen bezüglich der Beichte und des Abend- 
mahles die Glieder jeder Kirchgemeinde sich zu ihrem eigenen Altar halten; 
doch findet ein sogenannter Parochialzwang nicht statt.“37 Die Freiberger 
Pfarrer beschlossen, sonntags um 7:30 Uhr vor dem Predigtgottesdienst in 
den Stadtkirchen Beichte und Abendmahl zu halten. So wurden beide, Beichte 
und Abendmahl, zu einer Feier außerhalb des Hauptgottesdienstes, jedoch in 
zeitlicher Nähe zu ihm. Die dabei genannte Beichte war keine Einzel-, son- 
dern eine gemeinsame Beichte.38 Dies blieb dann so bis in die jüngste Vergan- 
genheit. Zunächst wurden Beichte und Abendmahl vor, dann im Anschluss 
an den Predigtgottesdienst gefeiert. Für die Beichte war Luthers Beichtgebet 
üblich: ״Ich armer, elender, sündiger Mensch“ (EG 799). Erst in den letzten 
Jahrzehnten wurden Beichte und heiliges Abendmahl mehr und mehr in den 
Gemeindegottesdienst integriert. Die Einzelbeichte spielt auch heute noch im 
Gemeindeleben kaum eine Rolle. Selbst in der römisch-katholischen Kirche 
wird sie immer seltener begehrt.

36 Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, München 1939; abgedruckt in: ders.. Gesammelte 
Werke, Bd. 5, Berlin 1989,93-102.

37 EA, Sign. 2826; 3553.
38 EA, Sign. 1884 f.
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VI

Von Luther en WITr gelernt, ass die Beichte nicht CIZWUNSCH werden soll
Nur ann SIEC befreiend wirken. Leider ist das in der lutherischen Kirche
nicht 1Im mer beherzigt worden, WIE WITr sahen, Luther selbst nicht ganz
schuldlos ist

die Beichte, das „VErgESSCHNEC Sakrament”, wieder zurückgewonnen Wel-
den kann, ist schwer ZUuU  i Sie ist sehr in eın Abseits geraten. An die Stel-
le des Beichtvaters ist heute weithin, völlig säkularisiert, der Psychotherapeut

och ann UT Schuld aufdecken und erklären, ann s1e nicht
vergeben. Dazu hat keine Vollmacht ber gerade die Sündenvergebung
geht 1E ist erfahrene Rechtfertigung des ünders Gott selbst macht den
Sünder gerecht Gottes Wort allein schaflt die Glaubensgewissheit, in der Ab-
solution rfährt der Beichtende Gottes lossprechendes Wort und annn ihm
vertrauen hne Beichte und Vergebung verkommt, WI1Ie etier Zimmerling
ec Sagt, die Rechtfertigungslehre „ZU einer protestantischen Ideologie .”
Wiır kennen heute fast 1UT och die allgemeine Beichte 1mM Gottesdienst.
ie annn die Einzelbeichte nicht wirklich ann S1E aber in Frinne-
L1ung halten. ES ist er mehr als bedauerlich, ass auch in der sachsischen
Landeskirche, die selt der Reformationszeit ın ihrer Agende das Allgemeine
Beichtgebet (Offene chuld) vorschrieb, 1mM mer häufiger dieses nicht mehr SC-
sprochen wird und damıit auch die danach zugesagte Vergebung entfällt SO
sehr fragen ISt, ob eine allgemeine, eine pauschale Absolution dem Ernst
und Gewicht der Beichte entspricht, wurde doch durch das Allgemeine
Beichtgebet die Beichte als solche 1m Bewusstsein festgehalten. Dadurch ass
S1E vielfach entfällt, wird dem liberalen Zeitgeist, der VOn einerun VOT Gott
nichts mehr wl1issen ıll und darum Sündenvergebung für entbehrlich hält,
OrSchu geleistet. die Beichte wiedergewonnen werden kann, haben WIT
zuletzt Z7Wal nicht in unserer Hand, das ist Werk des eiligen Geistes, aber
WIT können und sollen u55 darum bemühen, en WIT doch den ausdrück-
lichen Auftrag des gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus azu ESs
gibt Kirchgemeinden, die Finzelbeichte ausdrücklich angeboten wird,
doch wird s1e auch ort aum in Anspruch Anders ist ohl auf
den Kirchentagen. Offensichtlich aäadt die ort herrschende Anonymität eher
azu ein. eine frühzeitige Erziehung 1im Kindes- und Konfirmandenalter
azu helfen kann, ist bezweifeln. Brauchen Menschen S1e heute nicht mehr?
Die Talkshows lassen doch das Gegenteil Wir können NUuTr darum
beten, ass der Auftrag Jesu Christi wahrgenommen und rfüllt wird.

Professor Dr. Karl-Hermann Kandler, Enge (GJasse 26, reiberg;
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Von Luther haben wir gelernt, dass die Beichte nicht erzwungen werden soll. 
Nur so kann sie befreiend wirken. Leider ist das in der lutherischen Kirche 
nicht immer beherzigt worden, woran, wie wir sahen, Luther selbst nicht ganz 
schuldlos ist.

Ob die Beichte, das ״vergessene Sakrament“, wieder zurückgewonnen wer- 
den kann, ist schwer zu sagen. Sie ist zu sehr in ein Abseits geraten. An die Stel- 
le des Beichtvaters ist heute weithin, völlig säkularisiert, der Psychotherapeut 
getreten. Doch er kann nur Schuld aufdecken und erklären, er kann sie nicht 
vergeben. Dazu hat er keine Vollmacht. Aber gerade um die Sündenvergebung 
geht es. Sie ist erfahrene Rechtfertigung des Sünders. Gott selbst macht den 
Sünder gerecht. Gottes Wort allein schafft die Glaubensgewissheit, in der Ab- 
solution erfährt der Beichtende Gottes lossprechendes Wort und kann ihm 
vertrauen. Ohne Beichte und Vergebung verkommt, wie Peter Zimmerling zu 
Recht sagt, die Rechtfertigungslehre ״zu einer protestantischen Ideologie“.39 
Wir kennen heute fast nur noch die allgemeine Beichte im Gottesdienst. 
Sie kann die Einzelbeichte nicht wirklich ersetzen, kann sie aber in Erinne- 
rung halten. Es ist daher mehr als bedauerlich, dass auch in der sächsischen 
Landeskirche, die seit der Reformationszeit in ihrer Agende das Allgemeine 
Beichtgebet (Offene Schuld) vorschrieb, immer häufiger dieses nicht mehr ge- 
sprechen wird und damit auch die danach zugesagte Vergebung entfällt. So 
sehr zu fragen ist, ob eine allgemeine, eine pauschale Absolution dem Ernst 
und Gewicht der Beichte entspricht, so wurde doch durch das Allgemeine 
Beichtgebet die Beichte als solche im Bewusstsein festgehalten. Dadurch dass 
sie vielfach entfällt, wird dem liberalen Zeitgeist, der von einer Sünde vor Gott 
nichts mehr wissen will und darum Sündenvergebung für entbehrlich hält, 
Vorschub geleistet. Ob die Beichte wiedergewonnen werden kann, haben wir 
zuletzt zwar nicht in unserer Hand, das ist Werk des Heiligen Geistes, aber 
wir können und sollen uns darum bemühen, haben wir doch den ausdrück־ 
liehen Auftrag des gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus dazu. Es 
gibt Kirchgemeinden, wo die Einzelbeichte ausdrücklich angeboten wird, 
doch wird sie auch dort kaum in Anspruch genommen. Anders ist es wohl auf 
den Kirchentagen. Offensichtlich lädt die dort herrschende Anonymität eher 
dazu ein. Ob eine frühzeitige Erziehung im Kindes- und Konfirmandenalter 
dazu helfen kann, ist zu bezweifeln. Brauchen Menschen sie heute nicht mehr? 
Die Talkshows lassen doch das Gegenteil vermuten. Wir können nur darum 
beten, dass der Auftrag Jesu Christi wahrgenommen und erfüllt wird.

Professor Dr. Karl-Hermann Kandier, Enge Gasse 26, 09599 Freiberg;
E-Mail: k-h-kandler@arcor.de

39 Zimmerling (s. Anm. 2), 112.


